
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) DER MEDIAQUELL BREMEN / BREMERVÖRDE 
 
1. URHEBERRECHT UND NUTZUNGSRECHTE 
1.1 Jeder der MEDIAQUELL BREMEN erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die Einräumung von 
Nutzungsrechten an seinen Werkleistungen gerichtet ist. Es gelten die Bestimmung der §§ 2 und 31 UrhG in 
Verbindung mit den Werkvertragsbestimmungen des BGB. 
1.2 Für die Entwürfe und Werkzeichnungen der MEDIAQUELL BREMEN als geistige Schöpfung gilt das 
Urherberechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urherberrechtsgesetzes gelten auch dann, wenn die nach § 2 
UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. 
1.3 Die Entwürfe und Werkzeichnungen dürfen einschließlich der Urheberzeichnungen weder im Original noch 
bei der Reproduktion verändert werden. Jede Nachahmung - auch von Teilen oder Details - ist unzulässig. 
1.4 Die Arbeiten dürfen nur für die vereinbarte Nutzungsart und den vereinbarten Zweck im vereinbarten 
Umfang verwertet werden. Jede anderweitige oder weitergehende Nutzung ist nur mit der Einwilligung der 
MEDIAQUELL BREMEN und nach Vereinbarung eines zusätzlichen Nutzungshonorares gestattet. 
1.5 Mit der Zahlung des Nutzungshonorares erwirbt der Auftraggeber das Recht, die Arbeiten im vereinbarten 
Rahmen zu verwerten (nutzen). Dabei räumt ihm die MEDIAQUELL BREMEN in der Regel zugleich das 
ausschließliche Nutzungsrecht gemäß § 31 Abs. 3 UrhG ein. 
1.6 Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die Höhe der 
Vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart worden ist. 
2. VERGÜTUNG 
2.1 Entwürfe und Werkzeichnungen bilden zusammen mit der Einräumung von Nutzungsrechten eine  
einheitliche Leistung. Die Vergütung dieser Leistung setzt sich aus folgenden Teilhonoraren zusammen: 

 
a) dem Entwurfshonorar 
b) dem Entgelt für das Copyright (Nutzungshonorar) 
c) dem Werkzeichnungshonorar  
 

2.2 Die Vergütung wird auf der Grundlage des Vergütungstarifvertrages (VTV) für Designleistungen 
arbeitnehmerähnlicher freier Mitarbeiter in der jeweils gültigen Fassung berechnet. 
2.3 Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt, entfällt das Entgelt für das Copyright. 
2.4 Die Vorlage von Entwürfen und sämtliche sonstige Tätigkeiten, die die MEDIAQUELL BREMEN für den 
Auftraggeber erbringt sind kostenpflichtig, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 
3. FÄLLIGKEITEN 
3.1 Die Vergütung ist bei Ablieferung fällig. Sie ist ohne Abzug zahlbar. Werden die bestellten Arbeiten in Teilen 
angenommen, so ist ein entsprechendes Teilhonorar jeweils bei Abnahme des Teiles fällig. 
3.2 Bei Zahlungsverzug kann die MEDIAQUELL BREMEN Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen 
Diskontsatz der EZB verlangen. 
3.3 Erstreckt sich ein Auftrag über längere Zeit und erfordert vom der MEDIAQUELL BREMEN hohe finanzielle 
Vorleistungen, so sind angemessenen Abschlagszahlungen zu leisten, und zwar 1/3 der Gesamtvergütung bei 
Auftragserteilung. 1/3 nach Fertigstellung von 50% der Arbeiten. 
3.4 Die Vergütungen sind Nettobeträge, die zuzüglich Mehrwertsteuer zu zahlen sind. Für die Einräumung und 
Übertragung urheberrechtlicher Nutzungsrechte und die zu deren Vorbereitung erforderlichen Leistungen 
(Entwürfe, Werkzeichnungen etc.) gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz gemäß § 12 Abs. Nr. /c UStG. 
4. SONDERLEISTUNGEN, NEBEN- UND REISEKOSTEN. 
4.1 Sonderleistungen wie z.B. die Umarbeitung oder Änderung von Werkzeichnungen, Manuskriptstudium oder 
Drucküberwachung werden dem Zeitaufwand entsprechend VTV gesondert berechnet. 
4.2 Die MEDIAQUELL BREMEN ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen 
und für Rechnung des Auftragsgebers zu bestellen. 
4.3 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für Rechnung der MEDIAQUELL BREMEN 
abgeschlossen werden, ist der Auftraggeber verpflichtet, die MEDIAQUELL BREMEN im Innerverhältnis von 
sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluß ergeben. Dazu gehört 
insbesondere die Übernahme der Kosten. 
4.4 Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle Materialien, Anfertigung von Modellen, 
Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Fotosatz, Druck etc. sind vom Auftraggeber zu erstatten. 



4.5 Kosten für Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem Auftrag zu unternehmen sind, werden nur in 
Rechnung gestellt, wenn die Reise mit dem Auftraggeber vereinbart wurde. 
5. EIGENTUMSVORBEHALT 
5.1 An Entwürfen und Werkzeichnungen werden nur Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte 
übertragen. 
5.2 Die Originale sind daher nach angemessener Frist unbeschädigt zurückzugeben, falls nicht ausdrücklich eine 
andere 
Vereinbarung getroffen wurde. 
5.3 Die Zusendung und etwaige Rücksendung der Arbeiten gehen auf Gefahr und Rechnung des Auftraggebers. 
5.4 Die MEDIAQUELL BREMEN ist nicht verpflichtet Dateien, Quelldateien oder Layouts, die im Computer erstellt 
wurden, an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber die Herausgabe von Computerdaten 
oder Quelldaten, so ist dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten. Hat die MEDIAQUELL BREMEN dem 
Auftraggeber Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger Zustimmung der 
MEDIAQUELL BREMEN geändert werden. 
6. KORREKTUR, PRODUKTIONSÜBERWACHUNG UND BELEGMUSTER 
6.1 Vor der Ausführung und Vervielfältigung sind der MEDIAQUELL BREMEN Korrekturmuster vorzulegen. 
6.2 Die Produktionsüberwachung durch die MEDIAQUELL BREMEN erfolgt nur aufgrund besonderer 
Vereinbarung. Bei der Übernahme der Produktionsüberwachung ist die MEDIAQUELL BREMEN berechtigt, nach 
eigenem Ermessen – unter Berücksichtigung der Vorstellungen und Vorgaben der Auftraggebers - die 
notwendigen Entscheidungen zu treffen und entsprechende Anweisungen zu erteilen.  
6.3 Texte werden nach bestem Wissen sorgfältig gelesen, Ziffer 7 gilt sinngemäß auch für die Texte. 
6.4 Von allen vervielfältigten Arbeiten werden der MEDIAQUELL BREMEN 10-20 einwandfreie ungefaltete Belege 
(bei wertvollen Stücken eine angemessene Anzahl) unentgeltlich überlassen. Die MEDIAQUELL BREMEN ist 
berechtigt diese Stücke zum Zweck der Eigenwerbung zu verwenden. 
7. HAFTUNG 
7.1 Mit der Genehmigung von Entwürfen, Reinausführung oder Werkzeichnungen durch den Auftraggeber 
übernimmt dieser die Verantwortung für die Richtigkeit von Bild und Text. 
7.2 Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Reinausführungen oder Werkzeichnungen entfällt jede 
Haftung der MEDIAQUELL BREMEN. 
7.3 Für wettbewerbs- oder warenzeichenrechtliche Zulässigkeit und Eintragsfähigkeit der Entwürfe haftet die 
MEDIAQUELL BREMEN nicht. 
7.4 Soweit die MEDIAQUELL BREMEN notwendige Fremdleistungen in Auftrag gibt, sind die jeweiligen 
Auftragnehmer/Vertragspartner keine Erfüllungsgehilfen der MEDIAQUELL BREMEN. Eine Haftung für die 
Leistungen und Arbeitsergebnisse solcher Auftragnehmer/Vertragspartner wird ausgeschlossen, soweit die 
gesetzlichen Vorschriften nicht entgegenstehen. 
8. GESTALTUNGSFREIHEIT UND VORLAGEN 
8.1 Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der künstlerischen 
Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion Änderungen, so 
hat er die Mehrkosten zu tragen. Die MEDIAQUELL BREMEN behält den Vergütungsanspruch für bereits 
begonnene Arbeiten. 
8.2 Die vom Auftraggeber überlassenen Vorlagen (z.B. Fotos, Texte, Modelle, Muster etc.) werden vom Designer 
unter der Voraussetzung verwendet, dass der Auftraggeber zu deren Verwendung berechtigt ist. 
9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
9.1 Es gilt deutsches Recht. Ist der Auftragnehmer Kaufmann, so ist das für unseren Sitz zuständige Gericht für 
alle Streitigkeiten als Gerichtsstand vereinbart. 
9.2 Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die Geltung der übrigen Bestimmungen 
nicht. 
 
 
 
 
 
 
 



WIDERRUFSBELEHRUNG  

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch Rücksendung der Sache 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 
Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) 
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 
1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.  

Der Widerruf ist zu richten an:  

 
MediaQuell Bremen 
Simon Quell 
Osterdeich 68 
D 28203 Bremen 
 
info@mediaquell.de 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz 
leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf 
deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Für eine 
durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen 
Wertersatz leisten. 

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu 
tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache 
einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen 
abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 

 
 
Bremen / Bremervörde, den 01.01.2008 
 
 


